
                                     AUSSCHREIBUNG
des 14. Schwimmfest der "Seepferdchen"

 am Sonntag , den 12. Februar 2012 in Uetersen
mit kindgerechten Wettkämpfen
Veranstalter und Ausrichter
:
TSV Uetersen von 1898 e.V.

Wettkampfort


 : 
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle,








Kleiner Sand, 25436 Uetersen

Wettkampfbecken 


:   
25 m Bahn, 4 Bahnen durch Leinen getrennt,








Wassertiefe mind.1,80m,

                                            


Wassertemperatur 27 Grad C,

Zeitnahme



:
Handzeitnahme                           




Einlass

:
13.30 Uhr            

Kampfrichter-Sitzung


:
13.45 Uhr
Beginn


:
14.15 Uhr

Wettkampffolge:
01.
 50 m Freistil



Mädchen


2002 bis 2004
02.
 50 m Freistil



Jungen


2002 bis 2004
03.
 25 m Freistil



Mädchen


2003 bis 2004

04.
 25 m Freistil



Jungen


2003 bis 2004
05.
 25 m Bauchlage


Mädchen


2005 bis 2007
06.
 25 m Bauchlage


Jungen


2005 bis 2007
07.
 50 m Brust



Mädchen


2002 bis 2004
08.
 50 m Brust



Jungen


2002 bis 2004
09.
 25 m Brust



Mädchen


2003 bis 2004

10.
 25 m Brust



Jungen


2003 bis 2004
11.
 25 m Brust 



Mädchen


2005 bis 2007
12.
 25 m Brust 



Jungen


2005 bis 2007
13.
 50 m Rücken



Mädchen


2002 bis 2004
14.
 50 m Rücken



Jungen


2002 bis 2004
15.
 25 m Rücken



Mädchen


2003 bis 2004

16.
 25 m Rücken



Jungen


2003 bis 2004
17.
 25 m Rückenlage


Mädchen


2005 bis 2007
18.
 25 m Rückenlage


Jungen


2005 bis 2007
19.
 50 m Schmetterling


Mädchen


2002 bis 2003

20.
 50 m Schmetterling


Jungen


2002 bis 2003

21.
 25 m Schmetterling


Mädchen


2002 bis 2004

22.
 25 m Schmetterling


Jungen


2002 bis 2004

23.
 25 m Delfinbeine


Mädchen


2005 bis 2007

24.
 25 m Delfinbeine


Jungen


2005 bis 2007

Allgemeine Bestimmungen 
1.
Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampfbestimmungen(WB), der Rechtsordnung und den Anti-Doping-Bestimmungen des DSV durchgeführt. Zusätzlich gelten die Regelungen des kindgerechten Wettkampfes im Organisationshandbuch des SHSV Register 17.

2.
Für die Teilnahme an allen Wettkämpfen außer den Wettkämpfen 5, 6, 11, 12,

17, 18, 23 und 24 besteht für die Schwimmer eine Registrierungs- und 
Lizenzierungspflicht. Es gilt die Ein-Start-Regel.
3.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Vereine, die im Besitz der Verbandsrechte sind.

4.
Zusammen mit den Meldungen müssen die Meldenden eine Versicherung abgeben, dass die von ihnen gemeldeten Schwimmer ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können, welches nicht älter als ein Jahr ist. Meldungen ohne diese Versicherung werden zurückgewiesen. Jeder Schwimmer ist für seine Sportgesundheit selbst verantwortlich. Den Veranstalter des Wettkampfes trifft keine Haftung, fall sich herausstellt, dass eine Sportgesundheit nicht vorliegt.
5.
Die Meldungen erfolgen auf Meldelisten des DSV (DSV Form 102) oder einer

            Meldediskette gemäß EDV Standard des WSV unter Beifügung des DSV-
            Meldebogens (DSV Form 101).
6.
Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der meldende Verein die Bestimmungen dieser Ausschreibung als rechtsverbindlich an.

7.
Meldeschluss :   Dienstag, 31. Januar 2012 ,  18.00 Uhr

8.
Meldeanschrift : Maren Schölermann, Eichenweg 22, 25436 Uetersen

     Tel. 04122 / 44529, E-Mail : Luma.Schoelermann@t-online.de

9.
Meldegeld :
      Je Einzelmeldung : € 2,50 

                              Es ist mit Abgabe der Meldungen in Form eines
                              Verrechnungsschecks zu entrichten.

10.
Meldebeschränkungen : 

In der jeweiligen Lage dürfen die Teilnehmer entweder 25m- oder 50m Strecken schwimmen.

11.
Die Wertung erfolgt Jahrgangsweise. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.

12.       Die Anzahl der zu stellenden Kampfrichter ist dem Meldeergebnis zu entnehmen.

13.
Für abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
14.
Nach der Hallenordnung ist es verboten, Glasflaschen mit in die Schwimmhalle 
zu nehmen.
15.
Die Veranstaltung ist beim SHSV unter der Nummer   E/20227-12  angezeigt.
Besondere Wettkampfbestimmungen des kindgerechten Wettkampfes :
Bei den Wettkämpfen 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23 und 24 handelt es sich um kindgerechte

Wettkämpfe. Für diese Wettkämpfe sind die Erstregistrierung und die Lizenzierung

nicht erforderlich. 
Die kindgerechten Wettkämpfe werden nach der Zwei-Start-Regel ausgetragen.
a.
Start: Der Start zum Bauchlageschwimmen erfolgt durch Sprung, beim 

      Rückenlagenschwimmen erfolgt der Start aus dem Wasser ( siehe WB §125)

b.
Bauchlage: Der Schwimmer muss die ganze Strecke in Bauchlage schwimmen.
            Die Arm- und Beinbewegungen sind ihm freigestellt. Beim Zielanschlag muss der 

            Schwimmer die Wand mit einem beliebigen Teil seines Körpers berühren. Es ist

            nicht erlaubt sich an der Leine vorwärts zu ziehen.

c.
Rückenlage: Der Schwimmer muss die ganze Strecke auf dem Rücken liegend 

            schwimmen. Der Zielanschlag muss in Rückenlage erfolgen. Arm- und
            Beinbewegungen sind nicht vorgeschrieben. Es ist nicht erlaubt sich an der Leine
            vorwärts zu ziehen.

Mit sportlichen Grüßen

gez. Maren Schölermann

